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HANDBUCH KUNSTRECHT 2. AUFLAGEPFEFFER ·  R AU TER (HRSG)

„Diese umfassende Darstellung des Kunstrechts 
ist ein hoch willkommener Arbeitsbehelf für alle 
im Kunstbereich Tätigen.“ RA Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko

Alle (neuen) Themen auf einen Blick:
• Grundlagen Kunstrecht
• Kunst und Kunstgewerbe
• Digitale Kunst
• Kunst und Kultur im Unionsrecht
• Kunstfälschung und Falschzuschreibung
• Verfassungsrecht – Kunstfreiheit
• Kunst als Straftat
• Öffentliche Kunstförderung
• Kunstsponsoring
• Steuerrecht für Kunstschaffende und Förderer
• Sozialversicherungsrecht für Kunstschaffende
• Der Künstlername
• Zusammenarbeit von Künstlern
• Erwerb und Veräußerung von Kunstwerken
• Vertrieb von Kunstwerken durch Galerien 
 und Kunsthändler
• Kunstauktionen
• Ausstellungen im musealen Bereich

• Steuerrecht im Kunsthandel
• Kunst und Zollrecht
•  Restaurieren von Kunstwerken – Rechtsfragen
• Urheberrecht und Kunst
• Folgerecht
• Verwertungsgesellschaften
• Kunst und Strafrecht
• Denkmalschutz
• Kulturgüterrückgabegesetz
• Kunstrestitution
• Kunstversicherung und Staatshaftung
• Streit um Kunstwerke
•  Kunst in der Insolvenz und Zwangs- 

vollstreckung
• Wert und Wertermittlung, Schadenersatz
• Kunstsachverständige – Werkverzeichnisse
• Kunst in der Stiftung
• Künstlernachlass

Kap 30 Kunst in der Insolvenz und Zwangsvollstreckung Weber
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vergleichsweise komfortablen Situation: So lange das Bild noch nicht verkauft ist, kann er
in der gegen den Kommissionär geführten Exekution seine Eigentumsrechte gegenüber
dem exekutierenden Dritten geltend machen.

III. Insolvenz des Vertragspartners

A. Insolvenz des Kommissionärs – Aussonderungsanspruch

In der Praxis werden – wie erwähnt – häufig Kommissionsgeschäfte geschlossen. Hat ein
Künstler (als Kommittent) ein Kunstwerk bei einem Kunsthändler (Kommissionär) in
Kommission gegeben, so gilt in der Insolvenz des Kunsthändlers das Folgende:

Nach nunmehr hA erlöschen mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über den Kunst-
händler sowohl der Kommissionsauftrag als auch die zugehörige Vollmacht (vgl § 1024
ABGB; Apathy in Schwimann/Kodek4 § 1024 ABGB Rz 5; Perner in ABGB-ON1.02 § 1024
Rz 3; Weber-Wilfert/Widhalm-Budak in Konecny/Schubert § 26 KO Rz 3, alle mwN). In
der Literatur wird tw argumentiert, dass es zu keinem Erlöschen kommen soll, wenn die
Voraussetzungen dafür vorliegen, dass ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung
(Rz 30.86ff) eröffnet wird (vgl Perner in ABGB-ON1.02 § 1024 Rz 5).

Beispiel

Der Maler M gibt beim Kunsthändler K ein Bild in Kommission. Vereinbart wird ein Mindest-
verkaufspreis von 100 und eine Einnahmenteilung 50% zu 50%. Über das Vermögen des K wird
ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Kunsthändler hat das Kunstwerk
zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung noch nicht verkauft.

Der Kommissionsauftrag sowie die entsprechende Vollmacht erlöschen mit Insolvenzeröffnung.
Daher ist das Kommissionsgut (Eigentum des Künstlers) herauszugeben.

Häufig haben insolvente Schuldner keine ordentliche Buchhaltung geführt. Der bestellte
Masseverwalter weiß daher häufig gar nicht, dass Gegenstände, die im Unternehmen
vorhanden sind, gar nicht zur Insolvenzmasse gehören oder sonst mit Rechten Dritter
belastet sind. Daher ist es regelmäßig zweckmäßig, den Masseverwalter umgehend nach
Insolvenzeröffnung darüber zu informieren, dass ein Kunstwerk beim Kunsthändler in
Kommission gegeben wurde.

Beispiel (Variante)

Der Maler M gibt beim Kunsthändler K ein Bild in Kommission. Vereinbart wird ein Mindest-
verkaufspreis von 100 und eine Einnahmenteilung 50% zu 50%. Über das Vermögen des K wird
ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Kunsthändler hat das Kunstwerk
zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bereits verkauft.

Der Kommissionsauftrag sowie die entsprechende Vollmacht erlöschen mit Insolvenzeröffnung.
Daher ist das Kommissionsgut (Eigentum des Künstlers) herauszugeben.

Forderungen aus dem Ausführungsgeschäft sowie aus den damit im Zusammenhang
stehenden Hilfs- und Nebengeschäften gelten, auch wenn sie nicht abgetreten sind, im
Verhältnis zwischen Kommittent und Kommissionär oder dessen Gläubigern als Forde-
rungen des Kommittenten (Jakusch in Angst/Oberhammer, EO3 § 37 Rz 39; OGH 6 Ob
2352/96t; 8 Ob 2075/96x).
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Kap 13 Zusammenarbeit von Künstlern Rauter
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Der Anwendungsbereich der GesbR wird durch eine „Größenbeschränkung“ beschränkt
(s § 8 Abs 3 UGB). Bei Überschreiten der Schwellenwerte für die Rechnungslegung (§ 189
UGB) wäre die GesbR in eine OG oder KG umzugründen (s dazu Rauter in Rummel/
Lukas4 § 1175 Rz 49). Dieses Gebot gilt allerdings nicht für Freiberufler (§ 4 Abs 2 UGB),
sodass eine im Rahmen einer GesbR entfaltete künstlerische Tätigkeit nicht der Größen-
beschränkung unterliegt (zur Abgrenzung der künstlerischen Tätigkeit von der gewerb-
lichen, insb kunstgewerblichen, s Kap 2).

C. Vertragsabschluss

Einigen sich Künstler, dass sie ein gemeinsames konkretes Kunstprojekt verwirklichen
wollen oder dass sie sich zur gemeinsamen Vermarktung ihrer Werke zusammentun,
und ist Rechtsverbindlichkeit intendiert, so reicht das iaR für den Abschluss eines
GesbR-Vertrages. Dies kann auch durch schlüssiges Verhalten (§ 863 ABGB) erfolgen
(vgl RIS-Justiz RS0022210). Bei einer rechtlichen Beurteilung wird eine Auseinanderset-
zung mit der Frage im Einzelfall notwendig, ob die Willenserklärungen zweifelsfrei auf
die gemeinsame Zweckverfolgung gerichtet waren. Für die Beurteilung, ob ein Gesell-
schaftsvertrag abgeschlossen wurde, wird häufig von Interesse sein, ob die beteiligten
Personen in der Umsetzung der in Frage stehenden Vereinbarung ein Verhalten setzen,
welches auf ein gelebtes Gesellschaftsverhältnis schließen lässt. Die Gemeinschaftlichkeit
des Zwecks steht bei der Beurteilung im Vordergrund (vgl RIS-Justiz RS0014571); es ge-
nügt nicht, dass ein bloßes Interesse mehrerer Personen am Eintritt eines bestimmten
Erfolgs besteht (s OGH 10 Ob 53/18v; 6 Ob 117/18a).

Beispiel

A und B haben jeweils eigene Werke geschaffen, welche sie in der Folge zu einem zusammen-
gesetzten Werk verbinden (s schon das Bsp in Rz 13.1). Durch die Werkverbindung wird (idR)
eine GesbR entstehen (vgl OGH 4 Ob 64/17s).

Zu empfehlen ist, dass die Zusammenarbeit bzw Kooperation in Form einer schriftlichen
Vereinbarung festgehalten wird, um Unklarheiten über den gemeinsamen Parteiwillen
möglichst hintanzuhalten. Zu beachten ist allerdings, dass Vertragsänderungen auch oh-
ne die Einhaltung der Schriftform (auch konkludent) erfolgen können, weshalb der ak-
tuelle Stand des Gesellschaftsvertrages uU nicht rechtssicher nachweisbar ist.

Zu klären ist insb, ob die Vertragspartner gemeinsam (gleichsam als GesbR) nach außen
hin (insb im Geschäftsverkehr) auftreten wollen. In Betracht kommen nämlich zwei Va-
rianten der GesbR (dazu ausf Rauter in Rummel/Lukas4 § 1176):

• Innengesellschaft: Die Gesellschafter beschränken die GesbR auf das Verhältnis unter-
einander; sie treten nicht als GesbR nach außen hin auf. Die Regeln zur Stellvertretung
(s insb § 1197 ABGB) sind nicht anwendbar, sondern die Gesellschafter treten diesfalls
grds nur im eigenen Namen gegenüber Dritten auf und können das Ergebnis von Ge-
schäftsabschlüssen intern der Gesellschaft zuwenden (mittelbare Stellvertretung).

• Außengesellschaft: Die Gesellschafter treten im Rechtsverkehr in ihrer Verbindung als
GesbR auf, zB indem sie für die Gesellschaft einen Namen wählen (s § 1177 ABGB),
welchen sie Dritten gegenüber kommunizieren. Für die Außengesellschaft kennt das
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